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Verordnung des Kultusministeriums über den Vorbereitungsdienst und die den Vorbereitungsdienst abschließende Staatsprüfung 
für das Lehramt Sekundarstufe I (Sek I PO 2014) - gültig ab VD 2024 
 

Handreichung zum Pädagogischen Kolloquium  
 

Verordnungstext Hinweise/Erläuterungen Anhaltspunkte zur Umsetzung 

Auszug aus der Sek I PO, 
§ 20 Pädagogisches Kolloquium 
 
(1) Das pädagogische Kolloquium ist eine 
Einzelprüfung von etwa 30 Minuten.  
Die Lehramtsanwärterinnen und Lehramts-
anwärter sollen zeigen, dass sie Situatio-
nen aus pädagogischen Handlungsfeldern 
verstehen, analysieren, bewerten sowie 
die eigene pädagogische Praxis damit ver-
knüpfen können. 
 
 
 
 
 

Was ist ein pädagogisches Kolloquium? 
Das pädagogische Kolloquium ist ein 
Fach- und Expertengespräch mit fachli-
chem Gedankenaustausch, in dem Lehr-
amtsanwärterinnen oder Lehramtsanwärter 
(LA) zeigen, dass sie Situationen aus pä-
dagogischen Handlungsfeldern verstehen, 
analysieren und bewerten sowie die ei-
gene pädagogische Praxis damit verknüp-
fen können. 
Die Vernetzung verschiedener Kompetenz-
bereiche ist ein weiteres zentrales Merkmal 
des Kolloquiums. 
 
 
 

Vor der Prüfung 
Vor dem Kolloquium sprechen sich die 
Prüferinnen und Prüfer über die Gestaltung 
des Kolloquiums und die Protokollführung 
ab. 
 
Gestaltungsmöglichkeiten eines päda-
gogischen Kolloquiums  
Das Kolloquium orientiert sich an den 
Kompetenz- und Themenfeldern aus den 
Ausbildungsstandards. Bei der Gestaltung 
des Kolloquiums achten die Prüferinnen 
und Prüfer auf Kohärenz zur kompetenz-
orientierten Ausbildung. 
• Analyse und Reflexion von Praxisbei-

spielen 
• Kompetenzfelder oder Schlüsselbegriffe 

aus den Ausbildungsstandards können 
zur Strukturierung des Kolloquiums die-
nen. 

• Prüferinnen und Prüfer können durch 
Auswahl gezielter Frage- bzw. Impulska-
tegorien unterstützen, um den benann-
ten Anforderungshorizont darzustellen. 
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(2) Den Vorsitz nach § 15 Absatz 2 führt, 
wer am Seminar in Pädagogik ausbildet; 
zweite prüfende Person ist die eigene Aus-
bilderin oder der eigene Ausbilder in Päda-
gogik. § 18 Absatz 3 gilt entsprechend. 

  

(3) Wer den Vorsitz führt, eröffnet nach 
dem pädagogischen Kolloquium auf 
Wunsch die Note des pädagogischen Kol-
loquiums und auf Verlangen zugleich de-
ren tragende Gründe. 

Entsprechend § 15 Absatz 3 leitet die/der 
Vorsitzende die Prüfung, prüft selbst und 
ist verantwortlich für die Einhaltung der 
Vorschriften und Termine. 
 
Das pädagogische Kolloquium ist mit 3/25 
Anteilen an der Gesamtnote gewichtet. 
 

Die Prüfungskommission formuliert vor der 
Noteneröffnung die tragenden Gründe und 
hält sie schriftlich fest, damit sie auf Ver-
langen den Lehramtsanwärterinnen oder 
den Lehramtsanwärtern vorgetragen wer-
den können. 

 ggf. sind zu berücksichtigen: Formalia, Zu-
ständigkeiten, Ziele, Strukturen 
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